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Landkreis Esslingen
Gemeinde Altbach

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften
,,Bahnhofstraßeoo in Altbach

Begründung

1. Lage und Abgrenzung des plangebiets

Pu.t Beba-uungsplangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegt innerhalb derbebauten ortslage im sÜdöstlichen Siedlungsbeieich von Altbach. Das Grundstück erstrecktsich zwischen der Bahnhofstraße im SüdÄn und der Bebauung der Esslinger Straße imNorden. Der Geltungsbereich umfasst mit einer Fläche von ca. 24,5 ar einen Teilbereich desFlurstücks Flst.Nr. 181. Er wird wie folgt begrenzt:

- im süden durch die nördriche Grenze der Bahnhofstraße Flst.Nr. 1g3- im Südwesten durch die östliche und nördliche Abgrenzung der bestehenden Stellplätze- im Westen durch eine Linie parallel zum GebäuoJeannhötstraße 2lEinkaursmarkt) und inWeiterführung parallelzum Wohn- und Betriebsgebäude Esslinger Stiaße 58- im Norden durch eine Linje parallel zum Gebä"ude Esslinger 6traße 60162 und durch diesüdliche Abgrenzung von Flurstück Flst.Nr. 182- im osten durch die wesiliche Grenze von Flurstück Flst.Nr. 1g2l1

Das Grundstück ist Teil eines heterogenen Siedlungsbereiches mit unterschiedlichenNutzungen und differenzierten Bauformen, Es wird uoerwiägeno-ur. r-lgäipruir genutzt und istmit einer Lagerhalle bebaut, die zum. Abliss vorgesehen ist. Die Umgebungsbebauung imNorden und Westen wird durch uneinheitlicrre aaitorper gebildet, nac[ osten schließt eineunbebaute, landwirtschafilich genutzte Fläche an.

2. Erfordernis der planung

Die Gemeinde Altbach bemüht sich seit Jahren neben der Erschließung neuer
Wohnbauflächen - verstärkt um eine Wohnbauentwicklung innerhalb der bebaut"n örtrlugu,um der anhaltenden Nachfrage nach Bauland und WoÄnungen necnnung zu tragen. lm
Rahmen von Neuordnung und Nachverdichtung soll die wohnfunktion im ortskern gestärkt und
bestehende städtebauliche Strukturen aufgewärtet und ergänzt werden. Mit der beäbsichtigten
Planung ergibt sich die Möglichkeit ein bislang nur teili,veise bebautes und als Lageriatzgenutztes GrundstÜck in Ortskernnähe einer dem Bedarf und der Nachfrage entsprecheÄden
Wohnn utzung zuzuführen.

Durch die Aufstellung und den Vollzug des vorhabenbezogenenen Bebauungsplans soll eine
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung des Planbereictres ermoglicht und die
Lenkung und Zulässigkeit des Vorhabens bestimmt *eiden.
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3. Einfügung in die Bauleitplanung und bestehende Rechtsverhältnisse

Das Plangebiet ist noch nicht von der verbindlichen Bauleitplanung erfasst, so dass für die
Beurteilung von Bauvorhaben bislang die Bestimmungen des $ s+ ga:uca anzuwenden sind.
Mit der Planung soll der Bereich in die verbindliche Bäuleitplaiung einbezogen werden,

lm. rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes plochingen-
Altbach-Deizisau vom 17 .01.t gg6 ist das Plangebiet als gemischte Baufläche ifrrf f lausgewiesen,
Durch die beabsichtigte Art der baulichen Nutzung - Allgemeines Wohngebiet i.S.v. g 4BauNVo - ergibt sich eine Abweichung vom FlächenÄutzungiplan.
Der Planbereich umfasst mit einer Fläche von .u. o,is tu nur einen verhältnismäßig kleinenTeil der im Flächennutzungsplan dargestellten gemischten Bauflächen. Mit der Aufstellung desvorhabenbezogenen Bebauungsplani erfolgt fü-r diesen begrenzten und flächenmäßig kleinenTeilbereich eine Überleitung oli rtacnennüttungrptanung-in eine konkretere planungsstufe,
welche die im Laufe der Zeit eingetretene faktisclie städtebauliche Entwicklung aufnimmt - dasQuartier und die Umg-ebung wird-u.a. geprägt durch einen hohen Anteil an Wohnnutzung.Eine Auswirkung auf die grundsätzlüne Ftanungskonzeption des Flächennutzungsplans istdurch die beabsichtigte Planung nicht gegeb.n ,Äd die geordnete städtebauliche Entwicklungdieses siedlungsbereiches wird dadurch n-icht beeinträchägt.
somit entspricht die Planung dem Entwicklungrgeüt je;?ß g B Abs. 2 BauGB und kann trotzAbweichung als aus dem Flächennutzungsplan öntwic[elt angesehen werden.

4.Ziele und Zweck der planung

Mit der-Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll der Bereich zwischenBahnhof und Esslinger Straße im Rahlren einer ruäcliverdichtung ;in"; städtebautichen
Neuordnung unterzogen und die bisher als Lagerplatz genutzte FläcÄe einer wohnbebauungzugeführt werden' Durch die Planung wiä ein päsitiver Beitrag zur Bauland- undWohnungssituation geleistet.

Pig Planung sieht eine Bebauung mit gereihten Bauformen vor, die sich in ihrerHöhenabwicklung und Maßstäblichkeit an der Umgebungsbebaiung orientiert, Die
Iorhabenbezogene Planung sieht die Errichtung von 

-insgeiamt 
14 "Wohneinheiten 

inReihenhausbauweise mit integrierten Garagen und iusätzlichen-Carports und Stellplätzen vor,
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5. Erschließung

5. 1 Verkehrserschließung

Die Verkehrserschließung des Grundstücks erfolgt sowohl von der Bahnhofstraße im Süden alsauch von Norden über die Esslinger Straße (L 1192), die als t-laupwerrehrsachse der
Gemeinde die Verbindung mit dem örtlichen Verkehrsnetz gewährleistet als auch die
Anbindung an das überöriliche verkehrssystem herstellt.
Die innere Fahrerschließung erfolgt ÜOei befahrbare Stiche, welche die direkte Anfahrbarkeit
der einzelnen Wohneinheiten ermöglicht. Die Sicherung der Zufahrl soll durch Geh- und
Fahrrechte für die Anlieger gewähdeiJtet werden.

.13



-3-

6. Umweltbelange

6.1 Naturschutzrechfl iche Regelung

Nach $ 2 Abs. 4 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des
Umweltschutzes einzubeziehen. Durch die Ausarbeituig eines Umweltberichtes in Form einer
Vorprüfung zur Umweltprüfung wird den Belangen des U-mweltschutzes Rechnung getragen.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß g 3c UVPG ist nicht erforderlich.

Bei eler Beurteiiung des Gebietes ist zu berücksichtigen, dass der Bebauungsplanbereich
innerhalb der im Zusammenhang bebauten ortslage von"Altbach liegt.Aufgrund seiner (Vor-)Nutzung als Lagerplaiz sind keine wertvollen Natur- undLand-s.chaftsgüter vorhanden. Däs Grundstück ist mit einer offenen Lagerhalle bebaut, dieRestflächen sind nahezu vollständig befestigt und versiegelt.
Mit der b.eabsichtigten Neubebauung soll Oie derzeit bächliegende Fläche im Rahmen einerNachverdichtung einer wohnbaulichen. Nutzung zugeführt werden, Durch die Anlage von
begrünten Freiflächen zwischen der Bebauung [ann 

"der 
Versiegelungsgrad des plangäbietes

verringert und mit einer standortgerechten Beglünung und Bepflalnzun! öwonf die ökilogische
Wertigkeit des Bereichs als auclr sein Erscheiiungsn'itO verbessert werden.

5,2 Technische Ver- und Entsorgung

Die technische Ver- und Entsorgung des Planbereichs ist gesichert. Stromversorgung,
Frischwasserzufuhr und AbwassereÄtsorgung können jeweils über die bestehenden
Leitungsführungen erfolgen. Die vorhandenen Käpazitäten sind ausreichend.
Die Entsorgung erfolgt im Mischsystem mit Anschluss an die bestehenden Entsorgungs-
leitungen.
Eine Anschlussmöglichkeit an das Fernwärmenetz der Gemeinde Altbach ist gegeben.

6.2 lmmissionsschutz

Aufgrund der Lage zur Bahnlinie Stuttgart - Ulm muss im Bebauungsplanbereich von einer
erhöhten Lärmbelastung ausgegangen werden.
Bei den beabsichtigten Maßnahmän sind die gesetzlichen Bestimmungen des lmmissions-
schutzgesetzes gemäß S 16 BlmSchV zu beaChten und ggf. die entsp-rechenden baulichen
Vorkehrungen entsprechend DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - zu treffen. Auf die
Lärmeinwirkungen des Flughafens Stuttgart mit einem fluglärmbedingten äquivalenten
Dauerschallpegel von (50-55) dB (A) wird hingewiesen,
Zum Schutz der vorgesehenen Wohnbebauung soll im Rahmen einer schalltechnischen
Untersuchung eine Abklärung der Schallsituatiön (lokale Vorbelastung) erfolgen und der
Nachweis über einen ausreichenden (baulichen) Schallschutz geführt werden.

ln unmittelbarer Nähe des Plangebiets befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb, der bisher
auch Tierhaltung in klein.em Umfang betreibt, so dass mit eventuellen Auswirkungen gerechnet
werden muss. Grundsätzlich ist bei einem Betrieb dieser Struktur und Größe davon
auszugehen, dass Beeinträchtigungen der Umgebung in der Regel eine untergeordnete Rolle
spielen.
ln wie weit nachhaltige Auswirkungen - Lärm- und insbesondere Geruchsemissionen - auf die
geplante Bebauung ausgeübt werden, soll durch ein Standortgutachten ermittelt werden,
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7. Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplans

7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

Das Plangebiet ist gemäß $ 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.
Aufgrund der besonderen örtlichen Situation und vor dem Hintergründ Oei ptanungJansicfrt
einer städtebaulichen Aufwertung dieses ortskernnahen Bereiches durch die Stär[ung der
Wohnfunktion ist es geboten, die nach $ 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuläsiigen
Nutzungen auszuschließen, damit die angestrebte geordnete städtebauliche Entwicklüng
möglich wird.

Das Maß der baulichen Nutzung wird begrenzt durch die Fesflegung der überbaubaren
Grundstücksflächen durch Baugrenzen, durch die Grundflächenzahl und eine Höhenbeschrän-
kung mit Angabe der maximalen Gebäudehöhen (First- und Traufhöhen). Dadurch ist das
zulässige Bauvolumen hinreichend bestimmt.
Mit den Festsetzungen werden die Richtwerte zur Bestimmung des Maßes der baulichen
Nutzung nicht überschritten. Somit ist eine Einfügung der Bebauu-ng in die Ümgebungsstruktur
gewährleistet.

7.2 Bauweise

lm Geltungsbereich.. des Bebauungsplans ist die offene Bauweise (o) festgelegt, die eineBebauung mit Einzelhäusern, Hausgruppen bzw. Reihenhäusern ermögliähen soll.

7.3 Baustruktur und Bebauung

Die Planung sieht eine Reihenhausbebauung mit insgesamt 14 Wohneinheiten vor. Die
Baukörper werden in 2 parallelen Baureihen aigeordnetl Der Zwischenbereich zwischen den
Bauzeilen soll angehoben werden, so dass eirie begrünte Zwischenzone entsteht, die eine
Nutzung als Privatgärten für die einzelnen Gebäude uri..'ögti.nt.
Die Baukörper sind als 2-geschossige Satteldachg.-bauo" mit einem Sockelgeschoss
ausgebildet' Die Bebauung nimmt die Höhenverhältnisse der Umgebung auf und vermittelt
zwischen diesen' Dadurch wird eine Einfügung in den städtebaulichen fäntext gewährleistet
und mit der strengen Anordnung kann ein brdnungselement innerhalb der 

-heterogenen
Umgebung geschaffen werden.

7.4 Garagen und Stellplätze

Um ein hohes Maß an städtebaulicher Einbindung zu erreichen, sind Garagen und Stellplätze
nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläähen bzw. auf den hierfür ausgewiesenen
Flächen zulässig. Entsprechend der Erschließungsmöglichkeiten werden die Stellplätze
überuriegend in die Gebäude als Garagen integriert oOer ats Carports und offene Stellplätze in
direkter Zuordnung daneben angeordnet. Zusätzliche Stellplätze sind im Zufahrtsbereich der
Bahnhofstraße ausgebildet.
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7.5 Städtebauliche Gestaltung

Mit ergänzenden örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Gebäude soll in dem
ortskernnahen Gebiet, an der Nahtstelle zwischen Bahnhof rjnd angrenzender Ortslage, der
besonderen städtebaulichen Situation Rechnung getragen werden. burch Festsetzunglen zur
Dacha.usbildung, zur G_estaltung von Dachaufbauten ,Äo zur Fassadengestaltung soviie dem
Ausschluss störender Gestaltungselemente soll im Rahmen der örilichen Bauvorschriften eine
,,gestalterische Einheit" des Bauvorhabens angestrebt und ein spezifisches Erscheinungsbild
ermöglicht werden.
Die beabsichtigte Begrünung des lnnenbereiches zwischen den Hauszeilen trägt neben einer
Verbesserung der ökologischen Wertigkeit auch zu einer gestalterischen Aüfwertung des
Wohnumfeldes bei.

Aufgestellt: Verbandsbauamt plochingen , 22.0s.2006 I 24.10.2006 I 23.01.2007


